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2. Instanz
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3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Regensburg vom 05.08.2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der 1941 geborene KlÃ¤ger verletzte sich am 08.08.2000 mit einer Heugabel.

Der Durchgangsarzt, der Chirurg Dr.B. , diagnostizierte am 08.08.2000 eine
perforierende Stichverletzung mit Verletzung des Femurs am linken Kniegelenk. Die
RÃ¶ntgenaufnahme zeigte mehrere Frakturlinien. Nach stationÃ¤rer Behandlung
des KlÃ¤gers vom 08.08. bis 01.09.2000 mit Weichteilrevision und SpÃ¼lung des
Kniegelenks erklÃ¤rte Dr.B. , der postoperative Heilungsverlauf sei komplikationslos
gewesen. Vom 04.09. bis 09.10.2000 wurde der KlÃ¤ger in der OrthopÃ¤dischen
Klinik S. stationÃ¤r behandelt. Es habe eine deutliche Schmerzreduktion erreicht
werden kÃ¶nnen. Dr.B. ging von einer MdE von 20 v.H. fÃ¼r sechs Monate aus. Am
24.11.2000 untersuchte er den KlÃ¤ger erneut und stellte fest, dass die
Frakturlinien vollstÃ¤ndig aufgefÃ¼llt und absolut stabil waren. Es bestÃ¼nden
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erhebliche arthrotische VerÃ¤nderungen im Kniegelenk, die jedoch schon auf den
Unfallaufnahmen nachweisbar gewesen seien. Der OrthopÃ¤de K. attestierte am
06.03.2001 posttraumatische Kniebeschwerden nach offener Femurfraktur mit
septischer Gonitis bei Verdacht auf beginnende postseptische Arthrose nach Unfall
vom August 2000.

Der OrthopÃ¤de Dr.K. fÃ¼hrte im Gutachten vom 06.07.2001 aus, es bestehe als
Unfallfolge ein chronischer Reizzustand des linken Kniegelenks mit
Kapselschwellung und schmerzhaftem Gelenkreiben durch traumatisch bedingte
VerstÃ¤rkung einer vorbestehenden Kniegelenksarthrose. Die MdE habe bis Oktober
2000 100 v.H., bis Dezember 2000 30 v.H. und bis zum 06.02.2001 20 v.H.
betragen. Ab 07.02.2001 sei sie mit 10 v.H. zu bewerten, ab 09.08.2001 liege sie
unter 10 v.H.

Der Beratungsarzt, der OrthopÃ¤de Dr.D. , bestÃ¤tigte diese Beurteilung am
20.08.2001. Die MdE wegen der Folgen des Unfalles vom 20.07.1996 liege ab
08.08.2000 unter 10 %. Die Beklagte erkannte mit Bescheid vom 21.09.2001 den
Unfall als Arbeitsunfall an mit den Unfallfolgen: durchbohrende Stichverletzung im
Bereich des linken Kniegelenks mit Bruch des linken Oberschenkelknochens. Ein
Anspruch auf Rente bestehe nicht, Ã¼ber die 26.Woche nach dem Arbeitsunfall
hinaus ergebe sich keine MdE rentenberechtigenden Grades (MdE 10 v.H.), ab
09.08.2001 werde die MdE mit unter 10 v.H. bewertet.

Zur BegrÃ¼ndung des Widerspruchs vom 18.10.2001 wandte der KlÃ¤ger ein, das
rechte, nicht verletzte Knie sei gesund und leistungsfÃ¤hig, die Beschwerden am
linken Knie seien dem Unfall und nicht einer AltersschwÃ¤che zuzuordnen. Die
Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 23.01.2002
zurÃ¼ck.

Der KlÃ¤ger hat mit der Klage vom 15.02.2002 beantragt, Rente zu leisten,
auÃ�erdem die Beklagte zur Tragung der Behandlungskosten, die angefallen seien
und noch anfallen wÃ¼rden, zu verurteilen. Die Folgen des Unfalls kÃ¶nnten nicht
als Alterserscheinungen abgetan werden. Es sei eine MdE um mindestens 30 v.H.
gegeben. Er beantragte, den OrthopÃ¤den K. gemÃ¤Ã� Â§ 106 SGG zu hÃ¶ren.

Das SG wies die Klage mit Gerichtsbescheid vom 05.08.2002 ab. Der Sachverhalt
sei auf Grund der Gutachten, insbesondere auch des Gutachtens des Dr.S. vom
07.04.1996, hinlÃ¤nglich aufgeklÃ¤rt. Die Beweglichkeit des linken Kniegelenks sei
nur minimal schlechter als die des rechten Kniegelenks; die Arthrose sei links nicht
erst nach dem Unfall in Erscheinung getreten, sondern habe schon zuvor
bestanden. Die Unfallfolgen bedingten keinesfalls eine MdE von 20 v.H.

Der KlÃ¤ger legte am 12.09.2002 Berufung ein. Er bat, die Frist zur
BerufungsbegrÃ¼ndung bis zum Eingang eines Gutachtens, das von dem
OrthopÃ¤den K. erstellt werde, zu verlÃ¤ngern.

Die Beklagte Ã¼bersandte einen Bericht des OrthopÃ¤dischen
Rehabilitationszentrums R. Ã¼ber die stationÃ¤re Behandlung des KlÃ¤gers vom
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17.12.2002 bis 14.01.2003 u.a. mit der Diagnose: Gonarthrose beiderseits. Das
Gangbild sei gut koordiniert und hinkfrei demonstrierbar. Es bestehe kein Hinweis
fÃ¼r periartikulÃ¤re Weichteilschwellung oder Ergussbildung im Knie, die Narbe im
Bereich des linken Oberschenkels sei reizfrei. Der neurologische Befund zeige keine
AuffÃ¤lligkeiten.

Der KlÃ¤ger beantragte mit Schreiben vom 12.09.2003 die GewÃ¤hrung einer
Rente. Das Freie Institut fÃ¼r medizinische Begutachtungen sei im Juni 2003 zu
dem Ergebnis gekommen, dass die Verletzungen zu einem InvaliditÃ¤tsgrad von
drei Zwanzigstel Beinwert gefÃ¼hrt hÃ¤tten, was umgerechnet einer MdE von 10,5
v.H. entspreche. Damit liege eindeutig eine MdE von Ã¼ber 10 v.H. vor. ZusÃ¤tzlich
werde beantragt, den SachverstÃ¤ndigen K. mit einer ErgÃ¤nzung seines
Gutachtens auch hinsichtlich der Unfallfolgen vom 08.08.2000 zu beauftragen. Er
habe empfohlen, vier bis fÃ¼nf Jahre nach dem Unfall eine abschlieÃ�ende
Begutachtung durchzufÃ¼hren.

Ã�bersandt wurde ein Gutachten des Chirurgen Dr.K. (Freies Institut fÃ¼r
medizinische Begutachtungen) vom 11.06.2003. Der KlÃ¤ger gebe erhebliche
Kniegelenksbeschwerden links an. RÃ¶ntgenmorphologisch seien bereits zum
Unfallzeitpunkt deutliche degenerative Umformungserscheinungen auf der
unfallbetroffenen Seite vorhanden gewesen. Ein Infekt im Kniegelenk auf Grund der
Verletzung berge in sich grundsÃ¤tzlich die MÃ¶glichkeit einer knorpeltoxischen
Komponente, die zu einem KniegelenksverschleiÃ� beitragen kÃ¶nne. Dieses
VerschleiÃ�leiden sei heute auf der unfallbetroffenen Seite deutlicher ausgeprÃ¤gt
als rechts. Es sei auch eine zumindest leichtgradig linksbetonte X-Beinstellung zu
verzeichnen bei zusÃ¤tzlicher SeitenbandinstabilitÃ¤t. Eine Belastungsminderung
auf der unfallbetroffenen Seite sei heute in messbarem AusmaÃ� nicht mehr
vorhanden, auch der Kalksalzgehalt stelle sich seitengleich dar. Der
InvaliditÃ¤tsgrad werde mit drei Zwanzigsteln Beinwert eingeschÃ¤tzt.

Der OrthopÃ¤de K. fÃ¼hrte im Gutachten vom 17.06.2003 zum Unfall vom
08.08.2000 aus, eine eitrige EntzÃ¼ndung des Kniegelenksbinnenraums, wie sie
sich beim KlÃ¤ger nach der Stichverletzung eingestellt habe, stelle eine Disposition
zur vorzeitigen Arthrosebildung dar. Am 07.12.2000 habe sich beim KlÃ¤ger eine
fortgeschrittene Arthrose bei Genu valgum und deutlicher Retropatellararthrose
gezeigt sowie ein tastbarer Muskeldefekt. Inwieweit die eitrige Gonitis die
Arthroseentwicklung des Kniegelenks richtungsweisend beeinflusst habe, lasse sich
nicht sicher bewerten. Eine vorzeitige stÃ¤rkere Arthroseentwicklung am linken
Kniegelenk sei als SpÃ¤tfolge der Stichverletzung in Kombination mit dem
Knorpelvorschaden und der funktionellen QuadrizepsschwÃ¤che durch die
Verletzung in den nÃ¤chsten Jahren durchaus zu erwarten. Es sei aktuell ein
GdB/MdE von 10 v.H. anzusetzen. SpÃ¤testens nach vier bis fÃ¼nf Jahren solle eine
abschlieÃ�ende Begutachtung unter Einschluss kernspintomographischer und
szintigraphischer Untersuchungen stattfinden.

Der KlÃ¤ger stellt die AntrÃ¤ge, aus dem Schriftsatz vom 12.09.2003 hilfsweise,
eine erneute Untersuchung des KlÃ¤gers zum Unterschied der beiden Kniegelenke
und des Unterschiedes zu den Befunden, die Dr.K. bei seiner Untersuchung erhoben
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hat, zu den bei der neuen Untersuchung zu erhebenden Befunden.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akte der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht
begrÃ¼ndet.

Ein Arbeitsunfall setzt gemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs.1 SGB VII einen Unfall voraus, den ein
Versicherter bei einer der den Versicherungsschutz gemÃ¤Ã� Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB
VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit erleidet. Dabei bedÃ¼rfen alle rechtserheblichen
Tatsachen des vollen Beweises, d.h. sie mÃ¼ssen mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit vorgelegen haben (vgl. BSGE 45, 285). Die Beweiserleichterung
der hinreichenden Wahrscheinlichkeit gilt nur insoweit, als der ursÃ¤chliche
Zusammenhang im Sinne der wesentlichen Bedingung zwischen der der
versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnenden und zum Unfall fÃ¼hrenden Verrichtung
und dem Unfall selbst sowie der Zusammenhang betroffen ist, der im Rahmen der
haftungsausfÃ¼hrenden KausalitÃ¤t zwischen dem Arbeitsunfall und der
maÃ�gebenden Verletzung bestehen muss (vgl. Krasney, VSSR 1993 81, 114).

Beim KlÃ¤ger ist es zu keiner bleibenden GesundheitsstÃ¶rung, die eine MdE von
wenigstens 10 v.H. der Vollrente bedingen wÃ¼rde, gekommen. Dies ergibt sich zur
Ã�berzeugung des Senats aus dem schlÃ¼ssigen Gutachten des Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr.K. , dessen im Verwaltungsverfahren eingeholtes Gutachten
im Wege des Urkundenbeweises verwertet wird. Dr.K. hat Ã¼berzeugend
ausgefÃ¼hrt, dass die vom KlÃ¤ger angegebenen Beschwerden zwar glaubhaft
sind, dass aber die vorbestehende Gonarthrose fÃ¼r deren Entstehung eine
wesentliche Rolle spielt. Diese Beurteilung wird bestÃ¤tigt durch die vorliegenden
Ã¤rztlichen Unterlagen. So hat bereits Dr.von L. im Bericht vom 28.09.1995 auf
einen Innenmeniskusschaden links hingewiesen. Dr.W. diagnostizierte am
10.08.1995 einen Verdacht auf einen degenerativen Innenmeniskusschaden am
linken Knie mit Bakertzyste und beginnenden degenerativen VerÃ¤nderungen am
rechten Kniegelenk. Die RÃ¶ntgenaufnahmen zeigten am linken Kniegelenk eine
beginnende Varusgonarthrose sowie Retropatellararthrose. Beim Internisten Dr.S.
gab der KlÃ¤ger am 23.01.1996 Schmerzen im linken Knie beim Sitzen mit
Schwellung im hinteren Gelenkbereich, groÃ� wie ein HÃ¼hnerei, an. Dr.S.
bestÃ¤tigte eine erhebliche schmerzhafte BewegungseinschrÃ¤nkung beider
Kniegelenke. Auch in der Reha-Klinik J. wurde nach stationÃ¤rer Behandlung vom
13.12. bis 10.01.1996 eine beginnende Gonarthrose beiderseits und Verdacht auf
Bakertzyste links festgestellt. Bei der Untersuchung durch Dr.S. am 03.04.1996 gab
der KlÃ¤ger gleichfalls Schmerzen im linken Kniegelenk an. Die RÃ¶ntgenaufnahme
zeigte eine Arthrose des linken und eine PrÃ¤arthrose des rechten Kniegelenks. Die
AufbrauchverÃ¤nderung betraf â�� so Dr.S. â�� insbesondere das
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Kniescheibengelenk. Auch Dr.K. hat bereits im Gutachten vom 23.06.1997 auf eine
beginnende Gonarthrose bei X-BeindeformitÃ¤t beidseits hingewiesen. Weiter
fÃ¼hrte Dr.G. von der OrthopÃ¤dischen Klinik B. nach stationÃ¤rer Behandlung des
KlÃ¤gers vom 24.02.1998 bis 31.03.1998 aus, es bestehe eine Varusgonarthrose
links. Der KlÃ¤ger hatte angegeben, seit 1995 komme es zu zunehmenden Ruhe-
und Belastungsschmerzen im linken Kniegelenk. Dr.G. stellte fest, dass die
Kniegelenkskontur links bei diskreter Kapselweichteilschwellung leicht verstrichen
war. Es bestand ein mÃ¤Ã�iger Druckschmerz Ã¼ber dem lateralen Kniegelenkspalt
rechts und dem medialen Kniegelenkspalt links. AuÃ�erdem stellte er eine
retropatellare Crepitatio beidseits fest. Die BandfÃ¼hrung war links gelockert. In
der Neurologischen Klinik des Krankenhauses H. wies Prof.Dr.G. nach stationÃ¤rer
Behandlung des KlÃ¤gers vom 16. bis 23.07.1998 auf eine Varusgonarthrose links
hin. Dr.W. betonte im Bericht vom 08.10.1997, die klinische Untersuchung ergebe
an beiden Kniegelenken Hinweise auf eine mediale Arthrose. Die
RÃ¶ntgenaufnahmen zeigten mediale Gonarthrosen beidseits, links mehr als rechts.

Im Hinblick auf diese zahlreichen Befunde, die degenerative
VerschleiÃ�erscheinungen am linken Kniegelenk bereits vor dem Unfall vom
08.08.2000 bestÃ¤tigen, ist die Auffassung des OrthopÃ¤den K. , es sei zu erwarten,
dass eine vorzeitige stÃ¤rkere Arthroseentwicklung als SpÃ¤tfolge der
Stichverletzung eintrete, nicht Ã¼berzeugend. Die Einholung eines weiteren
Gutachten war daher nicht veranlasst. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass der Unfall eine
schneller als Ã¼blich voranschreitende Arthrose im linken Kniegelenk zur Folge
gehabt hÃ¤tte, ergeben sich aus den vorliegenden Ã¤rztlichen Berichten, nÃ¤mlich
insbesondere dem Gutachten des Dr.K. vom 06.07.2001, den Attesten des
OrthopÃ¤den K. vom 06.03.2001 und 12.06.2001 (39, 73 BG) und dem Bericht des
Reha-Zentrums R. nach stationÃ¤rer Behandlung des KlÃ¤gers vom 17.12.2002 bis
14.01.2003 sowie aus dem Gutachten des Dr.K. vom 11.06.2003 nicht. Im
OrthopÃ¤dischen Rehabilitationszentrum R. wurde ein gut koordiniertes und
hinkfreies Gangbild zu ebener Erde festgestellt. Es ergab sich kein Hinweis fÃ¼r
periartikulÃ¤re Weichteilschwellung oder Ergussbildung. Die BandfÃ¼hrung war,
wie schon frÃ¼her festgestellt, fest, die Narbe im Bereich des linken Oberschenkels
reizlos. Die Ã�rzte des Reha-Zentrums wiesen auf das Genu valgum links hin. Die
leichtgradig linksbetonte X-Beinstellung wurde schon frÃ¼her festgestellt. Auch der
neurologische Befund zeigte keine AuffÃ¤lligkeiten. Die ziehenden Schmerzen im
Bereich beider Oberschenkel sind gleichfalls schon frÃ¼her von den behandelnden
Ã�rzten und SachverstÃ¤ndigen als Folge der Lumboischialgie gedeutet worden.
Dr.K. hat bestÃ¤tigt, dass bereits zum Unfallzeitpunkt deutliche degenerative
Umformungserscheinungen des Kniehaupt- und des kniescheibenrÃ¼ckwÃ¤rtigen
Gelenks vorhanden waren. Wenn er darauf hinweist, dass das VerschleiÃ�leiden auf
der unfallbetroffenen Seite deutlicher ausgeprÃ¤gt ist als rechts, so kann dieser
Unterschied nicht dem Unfall angelastet werden, da er bereits vor dem Unfall von
den behandelnden Ã�rzten festgestellt wurde. Weitere diesbezÃ¼gliche
Ermittlungen sind daher nicht erforderlich. Auf eine gelockerte laterale
BandfÃ¼hrung links hat bereits die Klinik B. 1998 hingewiesen, so dass die von
Dr.K. als Folge des Unfalls angegebene SeitenbandinstabilitÃ¤t links nicht
Unfallursache sein kann. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass Dr.K.
ausdrÃ¼cklich ausfÃ¼hrt, eine Belastungsminderung der unfallbetroffenen Seite sei
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messbaren AusmaÃ�es nicht mehr vorhanden, auch der Kalksalzgehalt stelle sich
seitengleich dar. Insofern sind Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die Folgen des Unfalls
vom 08.08.2000 mit einer MdE von 10 v.H. zu bewerten wÃ¤ren, nicht gegeben.
Daher waren weitere Ermittlungen nicht veranlasst.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 31.01.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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